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gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit ausübt – wenn der Schuldner
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Zeitraum von sechs Monaten
vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in einen anderen
Mitgliedstaat verlegt hat.

(32) Das Gericht sollte in allen Fällen, in denen die Umstände des Falls Anlass
zu Zweifeln an seiner Zuständigkeit geben, den Schuldner auffordern,
zusätzliche Nachweise für seine Behauptung vorzulegen, und, wenn das
für das Insolvenzverfahren geltende Recht dies erlaubt, den Gläubigern des
Schuldners Gelegenheit geben, sich zur Frage der Zuständigkeit zu äu-
ßern.

(33) Stellt das mit dem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens befasste
Gericht fest, dass der Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen nicht in
seinem Hoheitsgebiet liegt, so sollte es das Hauptinsolvenzverfahren nicht
eröffnen.

(34) Allen Gläubigern des Schuldners sollte darüber hinaus ein wirksamer
Rechtsbehelf gegen die Entscheidung, ein Insolvenzverfahren zu eröffnen,
zustehen. Die Folgen einer Anfechtung der Entscheidung, ein Insolvenz-
verfahren zu eröffnen, sollten dem nationalen Recht unterliegen.

(35) Die Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet das Insolvenz-
verfahren eröffnet wurde, sollten auch für Klagen zuständig sein, die sich
direkt aus dem Insolvenzverfahren ableiten und eng damit verknüpft sind.
Zu solchen Klagen sollten unter anderem Anfechtungsklagen gegen Be-
klagte in anderen Mitgliedstaaten und Klagen in Bezug auf Verpflichtungen
gehören, die sich im Verlauf des Insolvenzverfahrens ergeben, wie z.B. zu
Vorschüssen für Verfahrenskosten. Im Gegensatz dazu leiten sich Klagen
wegen der Erfüllung von Verpflichtungen aus einem Vertrag, der vom
Schuldner vor der Eröffnung des Verfahrens abgeschlossen wurde, nicht
unmittelbar aus dem Verfahren ab. Steht eine solche Klage im Zusammen-
hang mit einer anderen zivil- oder handelsrechtlichen Klage, so sollte der
Verwalter beide Klagen vor die Gerichte am Wohnsitz des Beklagten
bringen können, wenn er sich von einer Erhebung der Klagen an diesem
Gerichtsstand einen Effizienzgewinn verspricht. Dies kann beispielsweise
dann der Fall sein, wenn der Verwalter eine insolvenzrechtliche Haftungs-
klage gegen einen Geschäftsführer mit einer gesellschaftsrechtlichen oder
deliktsrechtlichen Klage verbinden will.

(36) Das für die Eröffnung des Hauptinsolvenzverfahrens zuständige Gericht
sollte zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen und von Sicherungsmaß-
nahmen ab dem Zeitpunkt des Antrags auf Verfahrenseröffnung befugt
sein. Sicherungsmaßnahmen sowohl vor als auch nach Beginn des Insol-
venzverfahrens sind zur Gewährleistung der Wirksamkeit des Insolvenz-
verfahrens von großer Bedeutung. Diese Verordnung sollte hierfür ver-
schiedene Möglichkeiten vorsehen. Zum einen sollte das für das Hauptin-
solvenzverfahren zuständige Gericht einstweilige Maßnahmen und Siche-
rungsmaßnahmen auch über Vermögensgegenstände anordnen können,
die sich im Hoheitsgebiet anderer Mitgliedstaaten befinden. Zum anderen
sollte ein vor Eröffnung des Hauptinsolvenzverfahrens bestellter vorläufiger
Verwalter in den Mitgliedstaaten, in denen sich eine Niederlassung des
Schuldners befindet, die nach dem Recht dieser Mitgliedstaaten möglichen
Sicherungsmaßnahmen beantragen können.
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(37) Das Recht, vor der Eröffnung des Hauptinsolvenzverfahrens die Eröffnung
eines Insolvenzverfahrens in dem Mitgliedstaat, in dem der Schuldner eine
Niederlassung hat, zu beantragen, sollte nur lokalen Gläubigern und Be-
hörden zustehen beziehungsweise auf Fälle beschränkt sein, in denen das
Recht des Mitgliedstaats, in dem der Schuldner den Mittelpunkt seiner
hauptsächlichen Interessen hat, die Eröffnung eines Haupt-
insolvenzverfahrens nicht zulässt. Der Grund für diese Beschränkung ist,
dass die Fälle, in denen die Eröffnung eines Partikularverfahrens vor dem
Hauptinsolvenzverfahren beantragt wird, auf das unumgängliche Maß be-
schränkt werden sollen.

(38) Das Recht, nach der Eröffnung des Hauptinsolvenzverfahrens die Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens in dem Mitgliedstaat, in dem der Schuldner
eine Niederlassung hat, zu beantragen, wird durch diese Verordnung nicht
beschränkt. Der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens oder jede andere,
nach dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats dazu befugte Person sollte
die Eröffnung eines Sekundärverfahrens beantragen können.

(39) Diese Verordnung sollte Vorschriften für die Bestimmung der Belegenheit
der Vermögenswerte des Schuldners vorsehen, und diese Vorschriften
sollten bei der Feststellung, welche Vermögenswerte zur Masse des Haupt-
oder des Sekundärinsolvenzverfahrens gehören, und auf Situationen, in
denen die dinglichen Rechte Dritter betroffen sind, Anwendung finden.
Insbesondere sollte in dieser Verordnung bestimmt werden, dass Europäi-
sche Patente mit einheitlicher Wirkung, eine Gemeinschaftsmarke oder
jedes andere ähnliche Recht, wie gemeinschaftliche Sortenschutzrechte
oder das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, nur in das Hauptinsolvenzver-
fahren mit einbezogen werden dürfen.

(40) Ein Sekundärinsolvenzverfahren kann neben dem Schutz der inländischen
Interessen auch anderen Zwecken dienen. Dies kann der Fall sein, wenn
die Insolvenzmasse des Schuldners zu verschachtelt ist, um als Ganzes
verwaltet zu werden, oder weil die Unterschiede in den betroffenen
Rechtssystemen so groß sind, dass sich Schwierigkeiten ergeben können,
wenn das Recht des Staates der Verfahrenseröffnung seine Wirkung in den
anderen Staaten, in denen Vermögensgegenstände belegen sind, entfaltet.
Aus diesem Grund kann der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens die
Eröffnung eines Sekundärinsolvenzverfahrens beantragen, wenn dies für
die effiziente Verwaltung der Masse erforderlich ist.

(41) Sekundärinsolvenzverfahren können eine effiziente Verwaltung der Insol-
venzmasse auch behindern. Daher sind in dieser Verordnung zwei spezi-
fische Situationen vorgesehen, in denen das mit einem Antrag auf Eröff-
nung eines Sekundärinsolvenzverfahrens befasste Gericht auf Antrag des
Verwalters des Hauptinsolvenzverfahrens die Eröffnung eines solchen Ver-
fahrens aufschieben oder ablehnen können sollte.

(42) Erstens erhält der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens im Rahmen
dieser Verordnung die Möglichkeit, den lokalen Gläubigern die Zusiche-
rung zu geben, dass sie so behandelt werden, als wäre das Sekundärinsol-
venzverfahren eröffnet worden. Bei dieser Zusicherung ist eine Reihe von
in dieser Verordnung festgelegten Voraussetzungen zu erfüllen, insbesonde-
re muss sie von einer qualifizierten Mehrheit der lokalen Gläubiger gebil-
ligt werden. Wurde eine solche Zusicherung gegeben, so sollte das mit
einem Antrag auf Eröffnung eines Sekundärinsolvenzverfahrens befasste
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Gericht den Antrag ablehnen können, wenn es der Überzeugung ist, dass
diese Zusicherung die allgemeinen Interessen der lokalen Gläubiger an-
gemessen schützt. Das Gericht sollte bei der Beurteilung dieser Interessen
die Tatsache berücksichtigen, dass die Zusicherung von einer qualifizierten
Mehrheit der lokalen Gläubiger gebilligt worden ist.

(43) Für die Zwecke der Abgabe einer Zusicherung an die lokalen Gläubiger
sollten die in dem Mitgliedstaat, in dem der Schuldner eine Niederlassung
hat, belegenen Vermögenswerte und Rechte eine Teilmasse der Insolvenz-
masse bilden, und der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens sollte bei
ihrer Verteilung bzw. der Verteilung des aus ihrer Verwertung erzielten
Erlöses die Vorzugsrechte wahren, die Gläubiger bei Eröffnung eines
Sekundärinsolvenzverfahrens in diesem Mitgliedstaat hätten.

(44) Für die Billigung der Zusicherung sollte, soweit angemessen, das nationale
Recht Anwendung finden. Insbesondere sollten Forderungen der Gläubi-
ger für die Zwecke der Abstimmung über die Zusicherung als festgestellt
gelten, wenn die Abstimmungsregeln für die Annahme eines Sanierungs-
plans nach nationalem Recht die vorherige Feststellung dieser Forderun-
gen vorschreiben. Gibt es nach nationalem Recht unterschiedliche Ver-
fahren für die Annahme von Sanierungsplänen, so sollten die Mitglied-
staaten das spezifische Verfahren benennen, das in diesem Zusammenhang
maßgeblich sein sollte.

(45) Zweitens sollte in dieser Verordnung die Möglichkeit vorgesehen werden,
dass das Gericht die Eröffnung des Sekundärinsolvenzverfahrens vorläufig
aussetzt, wenn im Hauptinsolvenzverfahren eine vorläufige Aussetzung
von Einzelvollstreckungsverfahren gewährt wurde, um die Wirksamkeit
der im Hauptinsolvenzverfahren gewährten Aussetzung zu wahren. Das
Gericht sollte die vorläufige Aussetzung gewähren können, wenn es der
Überzeugung ist, dass geeignete Maßnahmen zum Schutz der Interessen
der lokalen Gläubiger bestehen. In diesem Fall sollten alle Gläubiger, die
von dem Ergebnis der Verhandlungen über einen Sanierungsplan betroffen
sein könnten, über diese Verhandlungen informiert werden und daran
teilnehmen dürfen.

(46) Im Interesse eines wirksamen Schutzes lokaler Interessen sollte es dem
Verwalter im Hauptinsolvenzverfahren nicht möglich sein, das in dem
Mitgliedstaat der Niederlassung befindliche Vermögen missbräuchlich zu
verwerten oder missbräuchlich an einen anderen Ort zu bringen, ins-
besondere wenn dies in der Absicht geschieht, die wirksame Befriedigung
dieser Interessen für den Fall, dass im Anschluss ein Sekundärinsolvenz-
verfahren eröffnet wird, zu vereiteln.

(47) Diese Verordnung sollte die Gerichte der Mitgliedstaaten, in denen Sekun-
därinsolvenzverfahren eröffnet worden sind, nicht daran hindern, gegen
Mitglieder der Geschäftsleitung des Schuldners Sanktionen wegen etwaiger
Pflichtverletzung zu verhängen, sofern diese Gerichte nach nationalem
Recht für diese Streitigkeiten zuständig sind.

(48) Hauptinsolvenzverfahren und Sekundärinsolvenzverfahren können zur
wirksamen Verwaltung der Insolvenzmasse oder der effizienten Verwertung
des Gesamtvermögens beitragen, wenn die an allen parallelen Verfahren
beteiligten Akteure ordnungsgemäß zusammenarbeiten. Ordnungsgemäße
Zusammenarbeit setzt voraus, dass die verschiedenen beteiligten Verwalter
und Gerichte eng zusammenarbeiten, insbesondere indem sie einander
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wechselseitig ausreichend informieren. Um die dominierende Rolle des
Hauptinsolvenzverfahrens sicherzustellen, sollten dem Verwalter dieses
Verfahrens mehrere Einwirkungsmöglichkeiten auf gleichzeitig anhängige
Sekundärinsolvenzverfahren gegeben werden. Der Verwalter sollte ins-
besondere einen Sanierungsplan oder Vergleich vorschlagen oder die Aus-
setzung der Verwertung der Masse im Sekundärinsolvenzverfahren be-
antragen können. Bei ihrer Zusammenarbeit sollten Verwalter und Gerich-
te die bewährten Praktiken für grenzüberschreitende Insolvenzfälle be-
rücksichtigen, wie sie in den Kommunikations- und
Kooperationsgrundsätzen und ‑leitlinien, die von europäischen und inter-
nationalen Organisationen auf dem Gebiet des Insolvenzrechts ausgearbei-
tet worden sind, niedergelegt sind, insbesondere den einschlägigen Leit-
linien der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Han-
delsrecht (UNCITRAL).

(49) Zum Zwecke dieser Zusammenarbeit sollten Verwalter und Gerichte Ver-
einbarungen schließen und Verständigungen herbeiführen können, die der
Erleichterung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen meh-
reren Insolvenzverfahren in verschiedenen Mitgliedstaaten über das Ver-
mögen desselben Schuldners oder von Mitgliedern derselben Unterneh-
mensgruppe dienen, sofern dies mit den für die jeweiligen Verfahren
geltenden Vorschriften vereinbar ist. Diese Vereinbarungen und Verständi-
gungen können in der Form – sie können schriftlich oder mündlich sein –
und im Umfang – von allgemein bis spezifisch – variieren und von ver-
schiedenen Parteien geschlossen werden. In einfachen allgemeinen Ver-
einbarungen kann die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit der
Parteien hervorgehoben werden, ohne dass dabei auf konkrete Punkte
eingegangen wird, während in spezifischen Vereinbarungen ein Rahmen
von Grundsätzen für die Verwaltung mehrerer Insolvenzverfahren fest-
gelegt werden und von den beteiligten Gerichten gebilligt werden kann,
sofern die nationalen Rechtsvorschriften dies erfordern. In ihnen kann
zum Ausdruck gebracht werden, dass Einvernehmen unter den Parteien
besteht, bestimmte Schritte zu unternehmen oder Maßnahmen zu treffen
oder davon abzusehen.

(50) In ähnlicher Weise können Gerichte verschiedener Mitgliedstaaten durch
die Koordinierung der Bestellung von Verwaltern zusammenarbeiten. In
diesem Zusammenhang können sie dieselbe Person zum Verwalter für
mehrere Insolvenzverfahren über das Vermögen desselben Schuldners oder
verschiedener Mitglieder einer Unternehmensgruppe bestellen, voraus-
gesetzt, dies ist mit den für die jeweiligen Verfahren geltenden Vorschriften
– insbesondere mit etwaigen Anforderungen an die Qualifikation und
Zulassung von Verwaltern – vereinbar.

(51) Diese Verordnung sollte gewährleisten, dass Insolvenzverfahren über das
Vermögen verschiedener Gesellschaften, die einer Unternehmensgruppe
angehören, effizient geführt werden.

(52)Wurden über das Vermögen mehrerer Gesellschaften derselben Unterneh-
mensgruppe Insolvenzverfahren eröffnet, so sollten die an diesen Verfahren
beteiligten Akteure ordnungsgemäß zusammenarbeiten. Die verschiedenen
beteiligten Verwalter und Gerichte sollten deshalb in ähnlicher Weise wie
die Verwalter und Gerichte in denselben Schuldner betreffenden Haupt-
und Sekundärinsolvenzverfahren verpflichtet sein, miteinander zu kom-
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munizieren und zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit der Verwalter
sollte nicht den Interessen der Gläubiger in den jeweiligen Verfahren
zuwiderlaufen, und das Ziel dieser Zusammenarbeit sollte sein, eine Lö-
sung zu finden, durch die Synergien innerhalb der Gruppe ausgeschöpft
werden.

(53) Durch die Einführung von Vorschriften über die Insolvenzverfahren von
Unternehmensgruppen sollte ein Gericht nicht in seiner Möglichkeit
eingeschränkt werden, Insolvenzverfahren über das Vermögen mehrerer
Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, nur an
einem Gerichtsstand zu eröffnen, wenn es feststellt, dass der Mittelpunkt
der hauptsächlichen Interessen dieser Gesellschaften in einem einzigen
Mitgliedstaat liegt. In diesen Fällen sollte das Gericht für alle Verfahren
gegebenenfalls dieselbe Person als Verwalter bestellen können, sofern dies
mit den dafür geltenden Vorschriften vereinbar ist.

(54) Um die Koordinierung der Insolvenzverfahren über das Vermögen von
Mitgliedern einer Unternehmensgruppe weiter zu verbessern und eine
koordinierte Sanierung der Gruppe zu ermöglichen, sollten mit dieser
Verordnung Verfahrensvorschriften für die Koordinierung der Insolvenz-
verfahren gegen Mitglieder einer Unternehmensgruppe eingeführt wer-
den. Bei einer derartigen Koordinierung sollte angestrebt werden, dass die
Effizienz der Koordinierung gewährleistet wird, wobei gleichzeitig die
eigene Rechtspersönlichkeit jedes einzelnen Gruppenmitglieds zu achten
ist.

(55) Ein Verwalter, der in einem Insolvenzverfahren über das Vermögen eines
Mitglieds einer Unternehmensgruppe bestellt worden ist, sollte die Eröff-
nung eines Gruppen-Koordinationsverfahrens beantragen können. Aller-
dings sollte dieser Verwalter vor der Einreichung eines solchen Antrags die
erforderliche Genehmigung einholen, sofern das für das Insolvenzverfahren
geltende Recht dies vorschreibt. Im Antrag sollten Angaben zu den
wesentlichen Elementen der Koordinierung erfolgen, insbesondere eine
Darlegung des Koordinationsplans, ein Vorschlag für die als Koordinator zu
bestellende Person und eine Übersicht der geschätzten Kosten für die
Koordinierung.

(56) Um die Freiwilligkeit des Gruppen-Koordinationsverfahrens sicherzustel-
len, sollten die beteiligten Verwalter innerhalb einer festgelegten Frist
Widerspruch gegen ihre Teilnahme am Verfahren einlegen können. Damit
die beteiligten Verwalter eine fundierte Entscheidung über ihre Teilnahme
am Gruppen-Koordinationsverfahren treffen können, sollten sie in einer
frühen Phase über die wesentlichen Elemente der Koordinierung unter-
richtet werden. Allerdings sollten Verwalter, die einer Einbeziehung in ein
Gruppen-Koordinationsverfahren ursprünglich widersprochen haben, eine
Beteiligung nachträglich beantragen können. In einem solchen Fall sollte
der Koordinator über die Zulässigkeit des Antrags befinden. Alle Verwalter
einschließlich des antragstellenden Verwalters sollten über die Entschei-
dung des Koordinators in Kenntnis gesetzt werden und die Gelegenheit
haben, diese Entscheidung bei dem Gericht anzufechten, von dem das
Gruppen-Koordinationsverfahren eröffnet wurde.

(57) Gruppen-Koordinationsverfahren sollten stets zum Ziel haben, dass die
wirksame Verwaltung in den Insolvenzverfahren über das Vermögen der
Gruppenmitglieder erleichtert wird, und sie sollten sich allgemein positiv
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für die Gläubiger auswirken. Mit dieser Verordnung sollte daher sicher-
gestellt werden, dass das Gericht, bei dem ein Antrag auf ein Gruppen-
Koordinationsverfahren gestellt wurde, diese Kriterien vor der Eröffnung
des Gruppen-Koordinationsverfahrens prüft.

(58) Die Kosten des Gruppen-Koordinationsverfahrens sollten dessen Vorteile
nicht überwiegen. Daher muss sichergestellt werden, dass die Kosten der
Koordinierung und der von jedem Gruppenmitglied zu tragende Anteil an
diesen Kosten angemessen, verhältnismäßig und vertretbar sind und im
Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem
das Gruppen-Koordinationsverfahren eröffnet wurde, festzulegen sind. Die
beteiligten Verwalter sollten auch die Möglichkeit haben, diese Kosten ab
einer frühen Phase des Verfahrens zu kontrollieren. Wenn es die nationalen
Rechtsvorschriften erfordern, kann die Kontrolle der Kosten ab einer
frühen Phase des Verfahrens damit verbunden sein, dass der Verwalter die
Genehmigung eines Gerichts oder eines Gläubigerausschusses einholt.

(59)Wenn nach Überlegung des Koordinators die Wahrnehmung seiner Auf-
gaben zu einer – im Vergleich zu der eingangs vorgenommenen Kosten-
schätzung – erheblichen Kostensteigerung führen wird, und auf jeden Fall,
wenn die Kosten 10 % der geschätzten Kosten übersteigen, sollte der Koor-
dinator von dem Gericht, das das Gruppen-Koordinationsverfahren eröff-
net hat, die Genehmigung zur Überschreitung dieser Kosten einholen.
Bevor das Gericht, das das Gruppen-Koordinationsverfahren eröffnet hat,
seine Entscheidung trifft, sollte es den beteiligten Verwaltern Gelegenheit
geben, gehört zu werden und dem Gericht ihre Bemerkungen dazu dar-
zulegen, ob der Antrag des Koordinators angebracht ist.

(60) Diese Verordnung sollte für Mitglieder einer Unternehmensgruppe, die
nicht in ein Gruppen-Koordinationsverfahren einbezogen sind, auch einen
alternativen Mechanismus vorsehen, um eine koordinierte Sanierung der
Gruppe zu erreichen. Ein in einem Verfahren, das über das Vermögen
eines Mitglieds einer Unternehmensgruppe anhängig ist, bestellter Ver-
walter sollte die Aussetzung jeder Maßnahme im Zusammenhang mit der
Verwertung der Masse in Verfahren über das Vermögen anderer Mitglieder
der Unternehmensgruppe, die nicht in ein Gruppen-Koordinationsverfah-
ren einbezogen sind, beantragen können. Es sollte nur möglich sein, eine
solche Aussetzung zu beantragen, wenn ein Sanierungsplan für die betrof-
fenen Mitglieder der Gruppe vorgelegt wird, der den Gläubigern des Ver-
fahrens, für das die Aussetzung beantragt wird, zugute kommt und die
Aussetzung notwendig ist, um die ordnungsgemäße Durchführung des
Plans sicherzustellen.

(61) Diese Verordnung sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, nationale
Bestimmungen zu erlassen, mit denen die Bestimmungen dieser Verord-
nung über die Zusammenarbeit, Kommunikation und Koordinierung im
Zusammenhang mit Insolvenzverfahren über das Vermögen von Mitglie-
dern einer Unternehmensgruppe ergänzt würden, vorausgesetzt, der Gel-
tungsbereich der nationalen Vorschriften beschränkt sich auf die nationale
Rechtsordnung und ihre Anwendung beeinträchtigt nicht die Wirksamkeit
der in dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften.

(62) Die Vorschriften dieser Verordnung über die Zusammenarbeit, Kommuni-
kation und Koordinierung im Rahmen von Insolvenzverfahren über das
Vermögen von Mitgliedern einer Unternehmensgruppe sollten nur inso-
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weit Anwendung finden, als Verfahren über das Vermögen verschiedener
Mitglieder derselben Unternehmensgruppe in mehr als einem Mitglied-
staat eröffnet worden sind.

(63) Jeder Gläubiger, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt, Wohnsitz oder Sitz
in der Union hat, sollte das Recht haben, seine Forderungen in jedem in
der Union anhängigen Insolvenzverfahren über das Vermögen des Schuld-
ners anzumelden. Dies sollte auch für Steuerbehörden und Sozialversiche-
rungsträger gelten. Diese Verordnung sollte den Verwalter nicht daran
hindern, Forderungen im Namen bestimmter Gläubigergruppen – z.B. der
Arbeitnehmer – anzumelden, sofern dies im nationalen Recht vorgesehen
ist. Im Interesse der Gläubigergleichbehandlung sollte jedoch die Vertei-
lung des Erlöses koordiniert werden. Jeder Gläubiger sollte zwar behalten
dürfen, was er im Rahmen eines Insolvenzverfahrens erhalten hat, sollte
aber an der Verteilung der Masse in einem anderen Verfahren erst dann
teilnehmen können, wenn die Gläubiger gleichen Rangs die gleiche Quo-
te auf ihre Forderungen erlangt haben.

(64) Es ist von grundlegender Bedeutung, dass Gläubiger, die ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt, Wohnsitz oder Sitz in der Union haben, über die Eröff-
nung von Insolvenzverfahren über das Vermögen ihres Schuldners infor-
miert werden. Um eine rasche Übermittlung der Informationen an die
Gläubiger sicherzustellen, sollte die Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des
Europäischen Parlaments und des Rates1) keine Anwendung finden, wenn
in der vorliegenden Verordnung auf die Pflicht zur Information der Gläu-
biger verwiesen wird. Gläubigern sollte die Anmeldung ihrer Forderungen
in Verfahren, die in einem anderen Mitgliedstaat eröffnet werden, durch
die Bereitstellung von Standardformularen in allen Amtssprachen der Or-
gane der Union erleichtert werden. Die Folgen des unvollständigen Aus-
füllens des Standardformulars sollten durch das nationale Recht geregelt
werden.

(65) In dieser Verordnung sollte die unmittelbare Anerkennung von Entschei-
dungen zur Eröffnung, Abwicklung und Beendigung der in ihren Gel-
tungsbereich fallenden Insolvenzverfahren sowie von Entscheidungen, die
in unmittelbarem Zusammenhang mit diesen Insolvenzverfahren ergehen,
vorgesehen werden. Die automatische Anerkennung sollte somit zur Folge
haben, dass die Wirkungen, die das Recht des Mitgliedstaats der Ver-
fahrenseröffnung dem Verfahren beilegt, auf alle übrigen Mitgliedstaaten
ausgedehnt werden. Die Anerkennung der Entscheidungen der Gerichte
der Mitgliedstaaten sollte sich auf den Grundsatz des gegenseitigen Ver-
trauens stützen. Die Gründe für eine Nichtanerkennung sollten daher auf
das unbedingt notwendige Maß beschränkt sein. Nach diesem Grundsatz
sollte auch der Konflikt gelöst werden, wenn sich die Gerichte zweier
Mitgliedstaaten für zuständig halten, ein Hauptinsolvenzverfahren zu er-
öffnen. Die Entscheidung des zuerst eröffnenden Gerichts sollte in den
anderen Mitgliedstaaten anerkannt werden; diese Mitgliedstaaten sollten
die Entscheidung dieses Gerichts keiner Überprüfung unterziehen dürfen.

1) Amtl. Anm.: Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
13. November 2007 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil-
oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten (Zustellung von Schriftstücken) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates (ABl. L 324 vom 10.12.2007, S. 79).
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(66) Diese Verordnung sollte für den Insolvenzbereich einheitliche Kollisions-
normen formulieren, die die nationalen Vorschriften des internationalen
Privatrechts ersetzen. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sollte das Recht
des Staates der Verfahrenseröffnung (lex concursus) Anwendung finden.
Diese Kollisionsnorm sollte für Hauptinsolvenzverfahren und Partikular-
verfahren gleichermaßen gelten. Die lex concursus regelt sowohl die ver-
fahrensrechtlichen als auch die materiellen Wirkungen des Insolvenzver-
fahrens auf die davon betroffenen Personen und Rechtsverhältnisse. Nach
ihr bestimmen sich alle Voraussetzungen für die Eröffnung, Abwicklung
und Beendigung des Insolvenzverfahrens.

(67) Die automatische Anerkennung eines Insolvenzverfahrens, auf das regel-
mäßig das Recht des Staats der Verfahrenseröffnung Anwendung findet,
kann mit den Vorschriften anderer Mitgliedstaaten für die Vornahme von
Rechtshandlungen kollidieren. Um in den anderen Mitgliedstaaten als
dem Staat der Verfahrenseröffnung Vertrauensschutz und Rechtssicherheit
zu gewährleisten, sollte eine Reihe von Ausnahmen von der allgemeinen
Vorschrift vorgesehen werden.

(68) Ein besonderes Bedürfnis für eine vom Recht des Eröffnungsstaats abwei-
chende Sonderanknüpfung besteht bei dinglichen Rechten, da solche
Rechte für die Gewährung von Krediten von erheblicher Bedeutung sind.
Die Begründung, Gültigkeit und Tragweite von dinglichen Rechten soll-
ten sich deshalb regelmäßig nach dem Recht des Belegenheitsorts bestim-
men und von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht berührt werden.
Der Inhaber des dinglichen Rechts sollte somit sein Recht zur Aus- bzw.
Absonderung an dem Sicherungsgegenstand weiter geltend machen kön-
nen. Falls an Vermögensgegenständen in einem Mitgliedstaat dingliche
Rechte nach dem Recht des Belegenheitsstaats bestehen, das Hauptinsol-
venzverfahren aber in einem anderen Mitgliedstaat stattfindet, sollte der
Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens die Eröffnung eines Sekundärin-
solvenzverfahrens in dem Zuständigkeitsgebiet, in dem die dinglichen
Rechte bestehen, beantragen können, sofern der Schuldner dort eine
Niederlassung hat. Wird kein Sekundärinsolvenzverfahren eröffnet, so
sollte ein etwaiger überschießender Erlös aus der Veräußerung der Ver-
mögensgegenstände, an denen dingliche Rechte bestanden, an den Ver-
walter des Hauptinsolvenzverfahrens abzuführen sein.

(69) Diese Verordnung enthält mehrere Bestimmungen, wonach ein Gericht
die Aussetzung der Eröffnung eines Verfahrens oder die Aussetzung von
Vollstreckungsverfahren anordnen kann. Eine solche Aussetzung sollte die
dinglichen Rechte von Gläubigern oder Dritten unberührt lassen.

(70) Ist nach dem Recht des Staats der Verfahrenseröffnung eine Aufrechnung
von Forderungen nicht zulässig, so sollte ein Gläubiger gleichwohl zur
Aufrechnung berechtigt sein, wenn diese nach dem für die Forderung des
insolventen Schuldners maßgeblichen Recht möglich ist. Auf diese Weise
würde die Aufrechnung eine Art Garantiefunktion aufgrund von Rechts-
vorschriften erhalten, auf die sich der betreffende Gläubiger zum Zeit-
punkt der Entstehung der Forderung verlassen kann.

(71) Ein besonderes Schutzbedürfnis besteht auch bei Zahlungssystemen und
Finanzmärkten, etwa im Zusammenhang mit den in diesen Systemen
anzutreffenden Glattstellungsverträgen und Nettingvereinbarungen sowie
der Veräußerung von Wertpapieren und den zur Absicherung dieser Trans-
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